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Teilnahmebedingungen Sparkasse Rhein-Nahe   

Binger Oktoberfest 2019  

1. Was kann man gewinnen? 

Mit der Teilnahme hat man die Möglichkeit, 2 von 4 Eintritts-Karten für das Binger 

Oktoberfest am 05.10.2019 zu gewinnen.  

2. Wie kann man gewinnen? 

Die Teilnahme erfolgt über das Schreiben einer Mail an jungekass@sk-rhein-

nahe.de. Inhalt dieser E-Mail muss sein: Die richtige Antwort auf die gestellte 

Gewinnspielfrage, eigener Vor- und Nachname.  

 

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt? 

Das Gewinnspiel startet am 12.09.2019 und endet am 22.09.2019 um 22:00 Uhr 

(MESZ). 

4. Wer kann mitmachen? 

Die Teilnahme ist kostenlos und jede natürliche Person aus unserem 

Geschäftsgebiet kann teilnehmen. Die Person muss mindestens 18 Jahre alt sein. 

Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten 

Daten. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht 

teilnahmeberechtigt. 

5. Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen? 

Die Sparkasse Rhein-Nahe ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen vorliegen und behält sich vor, rechtliche Schritte 

einzuleiten. Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Nahe und der beteiligten Firmen sowie 

deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 

6. Wie werden die Gewinner ermittelt? 

Unter allen Teilnehmern wird der Gewinner innerhalb von vier Tagen nach Ende des 

Gewinnspiels von der Sparkasse Rhein-Nahe in einem unabhängigen Losverfahren 

ermittelt. 
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7. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Die Gewinner werden über die E-Mail-Adresse kontaktiert und informiert, welche der 

Teilnehmer zur Beantwortung der Gewinnspielfrage verwendet hat. Der Teilnehmer 

gewährleistet, dass die E-Mail-Adresse einwandfrei funktioniert. Der Gewinner muss 

sich innerhalb von drei Werktagen per E-Mail an jungekass@sk-rhein-nahe.de 

melden. Die Eintrittskarten werden im PDF-Format per E-Mail verschickt. Meldet sich 

der Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, werden die Eintrittskarten erneut unter 

allen verbleibenden Teilnehmern verlost.  

8. Vorbehaltsklausel 

Die Sparkasse Rhein-Nahe behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, 

zu ändern oder abzubrechen, fall die Notwendigkeit besteht. 

9. Datenschutzbestimmungen 

Es werden alle E-Mail-Adressen und Namen der Teilnehmer erfasst und zur 

Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des 

Gewinnspiels gelöscht. Adressdaten werden nur von den Gewinnern erfasst und nur 

zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. 

Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte 

zu. 

10. Sonstiges 

Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht 

auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 

ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, 

die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

11. Freistellung von Instagram 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise 

von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.  
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